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Erscheint monatlich
35. Jahrgang Nr. 12

VON MONAT ZU MONAT

Der neue Territorialdienst

I.

In der Schaffung und der Vorbereitung eines Territorialdienstes liegt eine der wesent-
liehen Konsequenzen, die unsere Armee aus den veränderten Formen des modernen

Krieges gezogen hat. Trotz verschiedener Anpassungen in der äussern Form ist der

Territorialdienst einer der jüngsten Dienstzweige unseres Heeres •— er ist ein ausgespro-
chenes Kind des 20. Jahrhunderts, mit dem unsere Landesverteidigung sich auf die

Erscheinung des totalen Krieges ausgerichtet hat. Die moderne Entwicklung des Kriegs-
wesens nach dem Totalen hin nimmt ihren Ursprung im Ersten Weltkrieg. Die hier auf-
tretende Tendenz des Krieges zum Äussersten — nach der «absoluten Form», wie sie

Clausewitz nennt — hat in der Zwischenkriegszeit eine intensive gedankliche Fundie-

rung erfahren und ist im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zu einer grauenhaften Steige-

rung ins Ungemessene geführt worden. Das Wesen des wie alle Schlagworte nicht ganz
eindeutigen Begriffs vom totalen Krieg liegt darin, dass der moderne Krieg nicht mehr

nur eine Auseinandersetzung zwischen feindlichen Armeen ist, sondern ein Kampf auf
Leben und Tod zwischen Nationen. Die Scheidung zwischen kämpfender Front und
Hinterland ist weggefallen. Der Krieg greift in alle Bezirke des staatlichen Lebens ein;
er erfasst nicht nur den Soldaten, sondern ebensosehr die Zivilbevölkerung, die Wirt-
schaft und alle Einrichtungen, deren ein Volk bedarf, um leben und kämpfen zu können.
Darin liegt das Totale: dass ein künftiger Krieg das Land in seiner Gesamtheit erfassen

würde; dass er nicht nur die Vernichtung der feindlichen Armee anstrebt, sondern die
totale Niederwerfung eines Volkes zum Ziel hat, und dass er in der Wahl seiner Mittel
keine Beschränkung kennt. Jedes Mittel, das geeignet ist, unter möglichst geringer eige-

ner Gefährdung die Widerstandskraft des feindlichen Volkes zu brechen, wird ange-
wendet; im Zweiten Weltkrieg haben sich die Kriegführenden beider Parteien nicht
gescheut, neben den eigentlichen militärischen Kampfmitteln, die gegen Front und
Hinterland eingesetzt wurden, auch weitere Kampfformen zu stellen, die ihrer Natur
nach die Zivilbevölkerung sogar härter treffen mussten als den Soldaten an der Front:
den Wirtschaftskrieg, den Propaganda- und Nervenkrieg und schliesslich den Bomben-
krieg gegen Städte und Ortschaften, der mit dem Abwurf von Atombomben auf zwei
japanische Städte ihren schreckensvollen Höhepunkt erreichte.

Die Planung einer militärischen Verteidigung unseres Landes darf an dieser Entwicklung
nicht vorbeisehen. Für sie muss die Erkenntnis wegleitend sein, dass eine wirksame
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